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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2072 / 92 DES RATES

vom 30. Juni 1992

zur Festsetzung des Richtpreises für Milch und der Interventionspreise für Butter, Mager
milchpulver und die Käsesorten Grana Padano und Parmigiano Reggiano für zwei Jahreszeit

räume vom 1 . Juli 1993 bis 30 . Juni 1995

mehrjährigen Rahmens festgesetzt werden , der jedoch spä
tere Anpassungen an die Marktentwicklung nicht aus
schließt .

Die Interventionspreise für Butter und Magermilchpulver
sollen zur Erzielung des Richtpreises für Milch beitragen . Bei
ihrer Festsetzung muß sowohl der allgemeinen Angebots
und Nachfragesituation auf dem Milchmarkt der Gemein
schaft als auch den Absatzmöglichkeiten für Butter und
Magermilchpulver auf dem Gemeinschafts- und dem Welt
markt Rechnung getragen werden . Die herrschende Wettbe
werbssituation rechtfertigt eine stärkere Senkung des Inter
ventionspreises für Butter als des Interventionspreises für
Magermilchpulver .

Es ist zweckmäßig, den Unterschied zwischen den portugie
sischen Magermilchpulverpreisen und dem gemeinsamen
Preis in drei Stufen abzubaueri , die den einzelnen Jahreszeit
räumen innerhalb des mehrjährigen Rahmens für die Fest
setzung des Richtpreises für Milch entsprechen . Wie festge
stellt werden konnte , liegen die Marktpreise für Magermilch
pulver in Portugal auf einer Höhe , bei der eine solche
Annäherung keine nachteiligen Folgen für das genannte
Erzeugnis haben wird .

Die Interventionspreise für die Käsesorten Grana Padano
und Parmigiano Reggiano sind nach den Kriterien von
Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr . 804 / 68 des
Rates vom 27 . Juni 1968 über die gemeinsame Markt
organisation für Milch und Milcherzeugnisse ( 4 ) festzu
setzen —

DER RAT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft , insbesondere auf Artikel 43 ,

gestützt auf die Akte über den Beitritt Spaniens und Portu
gals , insbesondere auf Artikel 234 Absatz 3 ,

auf Vorschlag der Kommission ( 1 ),

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments ( 2 ),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus
schusses ( 3 ),

in Erwägung nachstehender Gründe:

Aufgrund der seit dem Beitritt verfolgten Preispolitik der
Gemeinschaft , insbesondere der dabei eingeführten Stabili
satorenregelung einerseits und der neuen Leitlinien für die
gemeinsame Agrarpolitik andererseits , kann sich der Prozeß
der Annäherung der portugiesischen Magermilchpulver
preise an den gemeinsamen Preis nicht wie in Artikel 285
der Beitrittsakte vorgesehen vollziehen . Dieser letztge
nannte Preis wurde für das Wirtschaftsjahr 1992 / 93 auf
172,43 ECU / 100 kg festgesetzt , während die portugiesi
schen Preise für den gleichen Zeitraum bei 207 ECU/ 100 kg
liegen . Um den bestehenden Preisunterschied nicht noch
weiter zu vergrößern , sondern die Preise vielmehr einander
anzunähern , sind die betreffenden Modalitäten der Beitritts
akte anzupassen ; dabei ist der Grundsatz anzuwenden , daß
die portugiesischen Magermilchpulverpreise stufenweise an
den gemeinsamen Preis angenähert werden.

Zur Erreichung eines unbedingt erforderlichen besseren
Gleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage hat der
Rat — unbeschadet einer Überprüfung entsprechend der
Marktlage — beschlossen , ab 1 . April 1993 die Zusatzabga
benregelung im Milchsektor zu verlängern und die im
Rahmen dieser Regelung festgesetzten Gesamtgarantiemen
gen zu verringern . Die zu erwartenden Kosteneinsparungen
in der Milcherzeugung infolge rückläufiger Getreide- und
Kraftfutterpreise lassen es ferner angezeigt erscheinen , den
Richtpreis für Milch zu senken , um die Wettbewerbssitua
tion für Milcherzeugnisse zu verbessern . Der Richtpreis für
Milch sollte daher im Zusammenhang mit den Preisen für
andere landwirtschaftliche Erzeugnisse herabgesetzt wer
den .

Daneben empfiehlt es sich , unter Berücksichtigung des
Außenhandels ein langfristiges Gleichgewicht zwischen
Angebot und Nachfrage auf dem Milchmarkt anzustreben;
infolgedessen sollte der Richtpreis für Milch innerhalb eines

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Der Unterschied zwischen den Magermilchpulverpreisen in
Portugal und dem gemeinsamen Preis wird abgebaut , indem
die portugiesischen Preise in drei Stufen an den gemeinsamen
Preis angenähert werden.

Die erste Annäherung findet zum 1 . Juli 1993 statt .

Der gemeinsame Preis wird in Portugal zum 1 . Juli 1995
angewandt .

Artikel 2

Für die nachstehenden Zeiträume werden der Richtpreis für
Milch und die Interventionspreise für Milcherzeugnisse
unbeschadet späterer Anpassungen wie folgt festgesetzt :

(') ABl . Nr. C. 337 vom 31 . 12 . 1991 , S. 43 .
( 2 ) ABl . Nr. C 94 vom 13 . 4 . 1992 .

( 4 ) ABl . Nr . L 148 vom 28 . 6 . 1968 , S. 13 . Zuletzt geändert durch
die Verordnung (EWG) Nr . 2071 / 92 ( siehe Seite 64 des Amts
blatts).( 3 ) ABl . Nr. C 98 vom 21 . 4 . 1992 , S. 22 .
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1 . Zeitraum vom 1 . Juli 1993 bis 30 . Juni 1994
(ECU/100 kg)

Elfergemeinschaft Portugal

a ) Richtpreis für Milch 26,47 26,47.

b ) Interventionspreis
— Butter 285,46 285,46

— Magermilchpulver 172,43 195,48

— Grana Padano

— 30 bis 60 Tage alt 372,71 —

— mindestens 6 Monate alt 463,21 —

— Parmigiano Reggiano , mindestens 6 Monate alt 512,07 —

Zeitraum vom 1 . Juli 1994 bis 30 . Juni 1995
(ECU/100 kg)

Elfergemeinschaft Portugal

a ) Richtpreis für Milch 26,13 26,13

b ) Interventionspreis
— Butter 278,14 278,14

— Magermilchpulver 172,43 183,95

— Grana Padano

— 30 bis 60 Tage alt 369,84 —

— mindestens 6 Monate alt 460,18 —

— Parmigiano Reggiano , mindestens 6 Monate alt 509,04 —

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften in Kraft .

Sie gilt ab 1 . Juli 1993 .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Geschehen zu Luxemburg am 30 . Juni 1992 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

Arlindo MARQUES CUNHA


